


























































































































Anhang: Zusätzliche Weisungen des Elektrizitäts- und 
Wasserwerk der Stadt Buchs (ewb) 

 
Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die entsprechenden Artikel 
der allgemeinen Werkvorschriften. Es handelt sich um Ergänzungen 
oder Anpassungen zu den einzelnen Artikeln. 

 
 
1 Allgemeines 

 
1.2 Geltungsbereich 

 
(4) Die Branchenempfehlung Werkvorschriften CH (WV-CH 2021) und die Anhänge: "Zusätzliche 

Weisungen des Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs" und "Zusätzliche Schemata 
des Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs" treten am 1. September 2022 in Kraft und 
gelten für alle ab diesem Datum gemeldeten Installationen. 

 
1.5 (Haus-) Anschlusspunkt (AP) und Verknüpfungspunkt (V) 

 
(4) Entgegen der Abbildung 2 gelten die Bestimmungen des aktuell gültigen Elektrizitätsreglement 

des ewb.  
 
1.9 Steuerung von Anlagen und Geräten 

 
1.9.1 Allgemeines 
 
(4) Die Rundsteuerfrequenz im Netz des ewb beträgt 283 Hz. 

 
 
5 Netz- und Hausanschlüsse 

 
5.1 Erstellung des Netzanschlusses 

 
(4) Zur Erstellung des Netzanschlusses ist dem ewb das Formular "Anschlussgesuch für 

Netzanschlüsse" mit Beilagen einzureichen. 
 

 
 
6 Bezüger- und Steuerleitungen 

 
6.2 Steuerleitungen 

 
(12) Die Nummerierung der Steuerleiter und die Rundsteuerprogramme sind dem Dokument 

"Steuerleiter und Rundsteuerprogramme" zu entnehmen.  
 
 
7 Mess-, Steuer und Kommunikationseinrichtungen 

 
7.4 Fernauslesung 

 
(2) Bei Neu- und Umbauten ist für die Fernablesung des Wasserzählers, des Fernwärme- oder 

Gaszählers von der Messeinrichtung (Elektrizitätszähler) bis zum entsprechenden Zähler ein 
Installationsrohr der Gösse M20 mit einem G51 1x2x0.8mm2 Kabel durch den 
Elektroinstallateur zu verlegen. 
 

 

(4) Die Signalübergabe von Messapparaten des ewb an private Managementsysteme erfolgt 
 über die Kundenschnittstelle des Elektrizitätszählers. Die Weiterverarbeitung der Daten ist 
 Sache des Kunden.  
 

7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate 
 
(6) Entgegen Schema A 5.1-2 Beispiel Aussenkasten muss immer ein Reserve- Zählerplatz 
 vorhanden sein. 
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7.7 Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung 

 
(1) Bei Mehrfamilien- und Gewerbehäusern sind die Bezüger in Grundrissplänen eindeutig zu 

bezeichnen. Die Grundrisspläne sind dem ewb frühzeitig abzugeben. 
 

7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen 
 

(3) Eine Doppeltarifverdrahtung ist nicht mehr nötig. 
 

(10) In Neubauten, Umbauten und Erweiterungen sind sämtliche Zählerplätze für 
 Direktmesseinrichtungen mit Zählersteckklemmen auszurüsten und mit Abdeckhauben zu 
 versehen. Die Zählersteckklemmen und die dazugehörenden  Steckerstifte für die 
 Überführung, sowie die Abdeckhauben sind bauseits zu liefern. Die Steckerstifte für die 
 Überführung sind bei den Zählerplätzen zu deponieren oder beim ewb abzugeben  
 (siehe Schema 1 Unterbruchsfreie Zählerauswechslung). 

 

Bezugsquelle: Hager AG      - Zählersteckklemme Typ KJD080C1: E-Nr. 169 000 013 
- KJZ080B4: E-Nr. 169 000 053 
- Abdeckhaube Typ KJZ000N2: E-Nr. 169 000 133 

 
 

8 Verbraucheranlagen 
 

8.4 Übrige Verbraucheranlagen 
 

(3) Die Freigabezeit für Wassererwärmer beträgt pro Aufladezyklus gesamthaft vier oder  
 acht Stunden. 

 
(4) Wärmepumpenboiler sind nicht zu sperren. 
 

(5) Der Ohmpilot muss mit einem Schütz (Schliesser) über die Rundsteueranlage des ewb im 
 Notfall gesperrt werden können.  

 
(6) Die Wärmepumpe, inkl. Ergänzungs- oder Notheizung, muss täglich während zwei vom 
 Lieferwerk beliebig wählbaren Stunden ausschaltbar sein. Die durchgehende Sperrzeit 
 beträgt höchstens zwei Stunden. Nach einer Sperrung von weniger als 2 Stunden beträgt die 
 anschliessende Freigabezeit mindestens eine Stunde. 

Die Benutzung der Notheizung der Wärmepumpe für die periodische Bekämpfung von 
Legionellen muss an einem der folgenden Einschaltzeiten programmiert werden:  
00:30 Uhr / 01:30 Uhr / 02:30 Uhr / 03:30 Uhr / 04:30 Uhr  
Die Einschaltzeit ist im Anschlussgesuch unter Bemerkungen zu erwähnen. 

 
(7) Für Widerstandsheizungen ist die kantonale Gesetzgebung zu beachten  
 (Energiegesetz / Energieverordnung). Die Summe der ungesperrten Anschlussleistungen von 
 Raumheizungen, Sauna usw., darf pro Zählerstromkreis höchstens 3.7kVA betragen. 
 Widerstandsheizungen >3.7kVA müssen mit einem Schütz (Schliesser) über die 
 Rundsteueranlage der ewb im Notfall gesperrt werden können. 

 
 

10 Energieerzeugungsanlagen (EEA) 
 

10.3 EEA mit Prallelbetrieb zum Stromversorgungsnetz 
 

10.3.1 Technische Anschlussbedingungen 
 

(6) Im Netz des ewb muss kein externer NA-Schutz eingesetzt werden. Die Wechselrichter 
müssen über einen internen NA-Schutz verfügen, welcher mit der Ländereinstellung Schweiz 
(NA/EEA-CH) programmiert ist. 

 
10.3.2 Messung 

 
(2) Für EEA ist immer ein Produktionszähler vorzusehen. 
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10.3.4 Gefahrloses Arbeiten 
 

(2) Bei Aussenzählerkasten (AZK) muss die Photovoltaikanlage einen zusätzlichen 
Anlageschalter vorweisen, damit der Energiezähler gefahrlos ausgewechselt werden 
kann. 

 

10.8 Eigenverbrauchsgemeinschaft EVG 
 
 Es besteht die Möglichkeit die Branchenlösung EVG zu erstellen. Es gelten die 
 speziellen Weisungen des ewb. 
 

10.9 Plug and Play Anlagen 
 

(1) Pro Bezügerleitung dürfen steckfertige mobile PV-Anlagen bis zu einer AC-seitigen Nennleistung  
 von gesamthaft maximal 600W eingesteckt werden.  

 

(2) Die Anlage ist dem ewb mittels Anschlussgesuch (inkl. Konformitätserklärung) zu melden. 
 
12 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

 

12.3 Ansteuerbarkeit 
 

(1) Ab einer Ladeleistung >22kVA oder mehr als 2 Ladepunkte ist ein Lastmanagementsystem zu 
 installieren. Das Lastmanagementsystem muss mit einem potentialfreien Kontakt versehen sein, 
 welcher dem ewb erlaubt, in Notsituation über ein Signal der Rundsteueranlage die Last der 
 Ladestation zu reduzieren resp. abzuschalten. Sind die Ladestationen oder das 
 Lastmanagementsystem nicht in der Lage, das Signal umzusetzen, muss mittels 
 Leistungsschütz (Schliesser) die Energiezufuhr der Ladestationen in Notsituation über das 
 Signal der Rundsteueranlage unterbrochen werden können.  
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Anhang: Zusätzliche Schemata des Elektrizitäts- und Wasserwerk 
der Stadt Buchs  
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ZÄHLERSTECKKLEMME 
HAGER TYP KJD080C1 
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Tagesentsperrungs-Automat ohne Spitzensperrung  
 
 
 

1)  
 

 
 A1 

 TA 

 A2 

X 0  
 
 
 

TRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)  
Erforderlich wenn S und TA 
ohne Handschalter I-0 
 
TA:  
Tagesentsperrungs-Automat mit  
mechanisch gehaltener  
Tagesfreigabetaste  
 
 
 
 
 

 
Neutralleiter N  
Schutzleiter PE  
PEN - Leiter  
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